
 

 

Antrag zur zum des Präsidiums zur Änderung der Mitgliedsbeiträge und der 

Beitragsstruktur. 

 

 
Liebe Mitglieder, 
 
das Präsidium beantragt, das die Mitgliederversammlung des SC Unterpfaffenhofen-
Germering e.V. die aktuelle Beitrags- und Gebührenordnung bei der Mitgliederversammlung 
am 16.05.2023 wie folgt ändert: 
 
§2  Jahresbeiträge    
 

1. Der Jahresbeitrag (Mitgliedsbeitrag) pro Mitglied, setzt sich aus dem Grundbeitrag pro 
Mitglied und dem jeweiligen Abteilungsbeitrag  den Abteilungsbeiträgen zusammen, 
bei denen das Mitglied eine Abteilungsmitgliedschaft hat.   

2. Der Grundbeitrag und die Aufnahmegebühr für die Mitgliederverwaltung wird von der 
Mitgliederversammlung des Hauptvereins beschlossen.   

 
§3  Grundbeitrag und Aufnahmegebühr des Hauptvereins 

1. Der jährliche Grundbeitrag wird wie folgt festgesetzt:    
a. alle Mitglieder außer Mitglieder, die ausschließlich der Abteilung Lauftreff 

angehören     25,20 € 72,00€ (6,00€ im Monat) 
b. Mitglieder, die ausschließlich der Abteilung Lauftreff angehören  36,00€ 

(3,00€ im Monat) 
 

2. Die Aufnahmegebühr des Hauptvereins beträgt 10,00€ 
 

§4  Abteilungsbeiträge, Aufnahmegebühren der Abteilungen und sowie weitere 
Gebühren und Umlagen der Abteilungen  
Die Aufnahmegebühren der Abteilungen, Ausleihgebühren und Abteilungsbeiträge sowie 
weitere Gebühren und Umlagen werden wie folgt festgesetzt. Die Mitgliedsbeiträge sind als 
die Summe von Grundbeitrag und Abteilungsbeitrag zu verstehen. 
 

1. Aikido 
 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 5,00 € 

1.  Mitglied Vierteljährlich 
halbjährlich 

30,00 € 
47,40 € 

2.  Familienmitglied Vierteljährlich 
halbjährlich 

15,00 € 
17,40 € 

Jedes weitere Familienmitglied Vierteljährlich 
halbjährlich 

9,00 € 
5,10 € 

Mitglied einer weiteren SCUG-Abteilung Vierteljährlich 
halbjährlich 

9,00 € 
5,10 € 

 
2. Bogenschützen 

 
bis 21 Jahren: 

Antrag 1      Präsidium 



Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 30,00 € 

Mitgliedsbeitrag Vierteljährlich 
halbjährlich 

30,00 € 
47,40 € 

optional Leihausrüstung komplett  Vierteljährlich 
halbjährlich 

21,00 € 
42,00 € 

optional Leihausrüstung Wurfarme allein Vierteljährlich 
halbjährlich 

15,00 € 
30,00 € 

 
           ab 21 Jahren: 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 45,00 € 

Mitgliedsbeitrag Vierteljährlich 
halbjährlich 

45,00 € 
77,40 € 

optional Leihausrüstung komplett  Vierteljährlich 
halbjährlich 

30,00 € 
60,00 € 

optional Leihausrüstung Wurfarme allein Vierteljährlich 
halbjährlich 

15,00 € 
30,00€ 

 
3. Fußball  

 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 15,00 € 

Senioren*innen aktiv halbjährlich 90,00 € 
77,40 € 

Senioren*innen passiv halbjährlich 50,00 € 
37,40 € 

Jugendliche halbjährlich 84,00 € 
71,40 € 

 

 
4. Handball 

 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 25,00 € 

Erwachsene halbjährlich 90,00 € 
77,40 € 

Jugendliche/Schüler*innen/Azubis/ 
Student*innen 

halbjährlich 60,00 € 
47,40 € 

Familie halbjährlich 150,00 € 
124,80 € 

 

Zweitmitglieder (Jugendliche) halbjährlich 30,00 € 
17,40 € 

Passivmitglieder halbjährlich 30,00 € 
17,40 € 

 
  



5. Judo 
 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 19,00 € 

Passgebühr Judopass einmalig 8,00 € 

Passgebühr Vorschul-Judo (einmalig inkl. 
Aufnäher und Aufkleber) 

jeweils 14,00 € 

Mitgliedsmarke des DJB jährlich 20,00 € 

Gürtelprüfung inkl. Prüfungsmarke jeweils 15,00 € 

1. Mitglied einer Familie Vierteljährlich 
halbjährlich 

40,00 € 
67,40 € 

2. Mitglied einer Familie Vierteljährlich 
halbjährlich 

28,00 € 
43,40 € 

3. Mitglied und jedes weiter Mitglied einer 
Familie 

Vierteljährlich 
halbjährlich 

22,00 € 
31,40 € 

Passive Mitglieder Vierteljährlich 
halbjährlich 

12,00 € 
11,40 € 

 
Judoka, die bereits Mitglied im BJV-Verein als Zweit-Mitgliedschaft ab 
01.01.2010 siehe 1., 2. oder 3. Mitglied einer Familie 

 
6. Ju-Jutsu/Karate 

 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Aufnahmegebühr einmalig 5,00 € 

Erwachsene Vierteljährlich 
halbjährlich 

42,00 € 
71,40 € 

Kinder/Jugendliche Vierteljährlich 
halbjährlich 

30,00 € 
47,40 € 

ab 3. Familienmitglied Vierteljährlich 
halbjährlich 

9,00 € 
5,40 € 

Passivmitglieder Vierteljährlich 
halbjährlich 

9,00 € 
5,40 € 

 
7. Lauftreff 

 

Art der Gebühr/Beitrag Einzug Betrag 

Jedes Mitglied Monatlich 
halbjährlich 

5,00 € 
17,40 € 

ab 2. Familienmitglied Monatlich 
halbjährlich 

3,00 € 
5,40 € 

 
 
Begründung: 

Die Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung wird aus folgenden Gründen notwendig: 
 

1. Die Erstellung der aktuellen Beitrags- und Gebührenordnung war im letzten Jahr sehr 
dringlich, wie auch bei anderen Ordnungen. Im Zuge der Erstellung wurde soweit wie 
möglich darauf geachtet diese auf die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen und nur juristisch notwendige Änderungen vorzunehmen. Obwohl die 
vorherigen Satzungen (sowie auch die aktuelle Satzung) schon von einer klaren 



Trennung des Grundbeitrags vom Abteilungsbeitrag gesprochen haben und der 
Grundbeitrag in diesen immer der Mitgliedschaft zugeordnet war und nicht den 
Abteilungszugehörigkeiten, war die Umsetzung inhaltlich falsch. Um jedoch mit einem 
sinnvollen Konzept vorstellig werden zu können, wäre mehr Zeit notwendig gewesen. 
Daher hat sich das Präsidium beim letztjährigen Beschluss der Beitrags- und 
Gebührenordnung erst einmal auf das Gewohnheitsrecht berufen.  

2. Von Mitgliedern und verschiedenen Abteilungen gab es immer wieder den Wunsch, 
dass es eine Vergünstigung für Mitglieder gibt, die in mehreren Abteilungen Mitglied 
sind. Indem der Grundbeitrag nun der Mitgliedschaft im Verein und nicht der 
Abteilungszugehörigkeit zugeordnet wird, hat man somit direkt eine Vergünstigung für 
Mitglieder, welche in mehreren Abteilungen Mitglied sind. Hintergrund ist hierbei, dass 
sowohl die Beiträge des Hauptvereins (Versicherung, Beiträge an den BLSV) keine 
Zunahme erfahren. Die Verwaltungskosten beim Hauptverein halten sich bei der 
Aufnahme bzw. Kündigung einer Abteilungszugehörigkeit in Grenzen. Lediglich bei 
einer zusätzlichen Abteilungszugehörigkeit von Mitgliedern, die vorher nur der 
Abteilung Lauftreff angehört haben, entstehen Mehrkosten (Energiekosten, 
Raumkosten). 

3. In den letzten 20 Jahren wurde der Grundbeitrag des Hauptvereins nicht erhöht, 
obwohl es Insgesamt eine Inflation von ca. 48,9% gegeben hat. Alleine das entspricht 
einer Erhöhung des Grundbeitrags von 2,10€ auf 3,13€ (gerundet). Wobei bei der 
Inflation lediglich die Preisentwicklung einer Privatperson betrachtet wird und im Verein 
weitere Faktoren eine Rolle spielen. Daher wurde folgende Übersicht mit der detaillierte 
Aufstellung der wegfallenden Einnahmen, Erhöhungen und Kostensteigerungen im 
Verein erstellt: 

   
Wegfall von Zuschüssen der Stadt an den Verein 8000,00 €  
Wegfall der fälschlicherweise nicht an Handball überwiesenen 
Zuschüsse für die Hausmeistertätigkeiten in der Realschulturnhalle 
ca. 

 
 

6000,00 € 

 

Wegfall Schuldenrückzahlung an den Verein 8395,00 €  
Wegfall der doppelten Vereinspauschale an den Hauptverein 15000,00 €  

 37395,00 €  
Gesamtwegfall von Einnahmen/Zuschüssen pro Mitglied im 
Monat 

 1,95 € 

   
Erhöhung der Energie- und Heizkosten 31500,00 €  
Erhöhung der Versicherungskosten um 2784,80 €  
BLSV-Beitragserhöhung seit 2018 um ca. 30% 1652,76 €  
Erhöhung Mitgliederverwaltungssoftware 310,00 €  

 36274,56 €  
Mehrkosten pro Mitglied im Monat  1,89 € 
   
Rücklagen für Inflation, Abteilungszuschüsse, strategische 
Weiterentwicklung, Professionalisierung mit hauptamtlichen 
Mitarbeitern 
 
Mehrkosten pro Mitglied im Monat 
 

3072,00 €  
 
 
 

0,06 € 

   
Gesamtmehrkosten pro Mitglied im Monat (bei nur einer 
Abteilungsmitgliedschaft. Ausnahme Lauftreff, hier nur 0,90€) 

 3,90 € 

 
 Wobei angemerkt sei, dass dies die analoge Aufstellung zur Sonderumlage ist. 
 
 
 



stimmberechtigte Personen:_________  Datum der Abstimmung:____________ 
 
Anzahl Zustimmung:________________ 
 
Anzahl Enthaltungen:_______________ 
 
Anzahl Gegenstimmen:______________ 
 
Anlage: Ehrungsordnung 


